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Anordnung Nr. 2*
Uber die Allgemeinen Bedingungen für die 

Lieferung von Gas.
Vom 31. Januar 1962

Zur Änderung der Anordnung vom 30. Oktober 1959 
über die Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung 
von Gas (GBl. II S. 307) wird im Einvernehmen mit 
den Leitern der zuständigen Organe des zentralen 
Staatsapparates folgendes angeordnet:

§ 1
1. § 16 Abs. 4 Buchst, а der Anordnung erhält fol

gende Fassung:
,,a) bei Überschreitung

aa) der Stundenhöchstmenge für jedes m3 der 
Überschreitung 20 DM, 

bb) der Tageshöchstmenge je m3 der Überschrei
tung 0,50 DM bei Abnehmern mit einer zu
geteilten Tageshöchstmenge bis 2000 m3 und 
1 DM bei Abnehmern mit einer zugeteilten 
Tageshöchstmenge über 2000 m3.
An Stelle der vorstehenden Sätze beträgt die 
Vertragsstrafe wegen Überschreitung des An
schlußwertes oder der Brenndauer bei der 
Straßenbeleuchtung das Zweifache des Prei
ses der abgenommenen Mehrmenge;“

2. § 16 Abs. 6 der Anordnung erhält folgende Fas
sung:

„Von der Berechnung und Geltendmachung der
Vertragsstrafe gemäß Abs. 2 Buchst, а kann nur im
Rahmen des § 79 Abs. 2 Vertragsgesetz abgesehen
werden.“

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. April 1962 in Kraft. Sie 

findet auf abgeschlossene Verträge Anwendung, soweit 
sie die Lieferung von Gas ab 1. April 1962 betreffen.
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